
Der Nachweis über die ehrenamtliche Tätigkeit darf nicht älter sein, 12 Wochen zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist. 

 
 
 
 
 
 

Nachweis über die  
Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit  
 
Nach den Vergaberichtlinien für städtische Wohnbauplätze wird Ihr ehrenamtliches 
Engagement bepunktet. Der Ehrenamtsnachweis wird nur gewertet, wenn dieser 
vollständig und korrekt ausgefüllt und von einem Vorstand unterschrieben wird. 
 
Hiermit bestätige/n ich/wir, dass 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

 
bei uns 
 

Name des Vereins/ der 
Organisation/ der Einrichtung 

 

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Funktion des Unterzeichners  

 

seit dem   

Ehrenamtlich in folgender Funktion tätig ist:  

 
Bei Tätigkeit als Funktionsträger oder Übungsleiter ausfüllen: 
 

Der Zeitaufwand beträgt mindestens 10 Stunden/Woche 

 Ja  Nein 

Die Tätigkeit ist steuerfrei nach § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz 

 Ja  Nein 

 
 
Ort/Datum  Unterschrift 

 


